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1 Einleitung 

1.1 Hergang 

Die Forol Generalunternehmung AG, Herisau beabsichtigt die Parzelle 158 in Flawil gewerblich zu nutzen 

und mit einem Fachmarkt zu überbauen.  

Nach Süden ist die Parzelle durch den offen geführten Dorfbach begrenzt. In den Jahren 1989 bis 1993 

wurde dieser Bachabschnitt projektiert und neu ausgeführt.  

Um die Parzelle optimal zu nutzen, soll der Sondernutzungsplan revidiert werden.  

Betreffend dem Gewässer gilt es, das bestehende Abflussprofil hydraulisch zu prüfen und den Gewässer-

raum auszuscheiden.  

1.2 Auftrag 

Durch die Forol Generalunternehmung AG, Herisau wurde am 25. März 2019 das Büro Gruner Wepf AG, 

Degersheim beauftragt den Gewässerraum festzulegen.  

Mit der Planüberarbeitung im Januar 2020, basierend auf der Vorprüfung vom Sommer 2019, wurde sei-

tens des Auftraggebers definiert, den ursprünglichen Sondernutzungsplan auf die zwei Teilabschnitte zwi-

schen der jeweiligen Strassen und Wege aufzutrennen. 

1.3 Projektgrundlagen 

Bei der Bearbeitung der vorliegenden Festlegung des Gewässerraumes wurden folgende Grundlagen ver-

wendet. 

§ Projektdossier Nr. 525 "Überbauung Wisental - Bachverlegung", vom 28. Februar 1989, Ingenieur-

büro R. Wepf, Flawil (Bewilligung Baudepartement Kanton St. Gallen vom 25. April 1989) 

§ Situationsplan 1 : 500, Wohn- und Gewerbeüberbauung Parz. 158, Neubau Fachmarkt, der Forol 

Generalunternehmung AG, Herisau vom 25. November 2018 

§ Überbauungsplan 1 : 500, Wisental - Niederberg, des Planungsbüros Emil Stierli, genehmigt Baude-

partement 03. August 1989 

§ Bewilligung Baudepartement, Überbauung Wisental / Niederberg, Verlegung des Botsbergerbaches 

bei Koordinaten 731'380 / 253'070 vom 17. Mai 1988 inkl. Projektänderung vom 25. April 1989 

§ Aktennotiz Besprechung vom 06. Dezember 2018, U. Strauss Flawil, Bauvorhaben Wilerstrasse 111 

Forol AG 

§ Generelle Entwässerungsplanung GEP Flawil 2005, wepf ingenieure flawil, Schlussdokumentation 

§ Bachkonzept Flawil, November 1995, der Wepf + Wepf Ingenieure AG, Flawil 

§ Katasterplan der Gemeinde Flawil 

§ Betriebs- und Gestaltungskonzept Wiler- und St. Gallerstrasse, Metron Verkehrsplanung AG, Brugg, 

Entwurf 12. Juli 2013 

§ Datenblatt Hydrologie Teilgebiet 9, Hydropunkte 1392 und 1327 (Dorfbach Flawil) der Gefahrenkar-

tenbearbeitung, Planungsstand Geoportal 03.05.2019 
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§ Besprechung / Telefon Jürg Marthy vom 23.05.2019 / 20.06.2019  

§ Vorprüfung "Sondernutzungsplan Dorfbach Flawil, Abschnitt Niederbergstrasse - Baumschulweg, 

Geschäft 19-5572, 26. August 2019 

§ E - Mail Gemeinde Flawil, B. Babic, 10. Oktober 2019 

§ Besprechung Thomas Reiner, Abstimmung Teilstrassenplan, 05.03.2020 

§ Vorprüfung "Sondernutzungsplan Dorfbach Flawil", Abschnitt Niederbergstrasse - Niederbergweg / 

Niederbergweg - Baumschulweg, Geschäft 20 - 4134, 03. August 2020 

§ E - Mail Gemeinde Flawil, B. Babic, 21. Oktober 2020 

1.4 Verwendete Literatur/Grundlagen 

§ U. Gunzenreiner, Skript „Wasserbau“, Vorlesung Ingenieurschule St. Gallen 

§ Vischer/Huber, Wasserbau, 5. Auflage, 1993 

§ R. Rössert, Hydraulik im Wasserbau, 8. Auflage, 1992 

§ Baudepartement Kt. St. Gallen, Normalien Wasserbau, April 1993, inkl. diverse Ergänzungen Norma-

lien und Beispiele 

§ Merkblatt „Beurteilung der Verklausungsgefahr an einer zu erstellenden Brücke“, 

TBA Kanton St. Gallen, August 2007, rev. April 2016 

§ Hochwasserabschätzung in schweizerischen Einzugsgebieten, Bericht Nr. 4, BWG 2003 

§ SIA-Normen 

§ Normen des VSS 

§ Baudepartement Kanton St. Gallen, AREG, Arbeitshilfe "Gewässerraum im Kanton St. Gallen", Stand 

August 2018 

§ etc. 

2 Hydrologie 

Für das Projekt "Sanierung Entwässerungssystem Töbeli" wurde die Hydrologie im Sommer 2011 umfas-

send erarbeitet. Die aktuellen Fragestellungen des Dorfbaches greift mit diesem Projekt stark ineinander. 

Das Kapitel ist entsprechend übernommen und sinngemäss angepasst worden. 

2.1 Beschreibung der Einzugsgebiete 

2.1.1 Dorfbach    (Gewässernummer 25488) 

Das massgebende Einzugsgebiet für den Dorfbach beim Durchlass "Migros bis Regenbecken Töbeli" be-

trägt 1.122 km2 (Berechnungsknoten 1). 

Das Einzugsgebiet erstreckt sich westlich des betrachteten Punktes vom Töbeli (Goldbach) bis zum Bots-

berg (Bubentalerbach). Im Norden begrenzt der Herrensberg (Ruhbergstrasse) und im Süden der obere 

Botsberg das Einzugsgebiet. 
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Der Auslauf der Eindolung beim Regenbecken Töbeli, beim Zusammenfluss mit dem Goldbach, hat eine 

Höhe von rund 599.44 m.ü.M. 

Der höchste Punkt des natürlichen Einzugsgebietes beträgt 664.00 m.ü.M. 

Die Oberflächenstruktur besteht grossmehrheitlich aus überbautem Siedlungsgebiet. Das Siedlungsgebiet 

entwässert vorwiegend im Mischsystem. 

Im Rahmen des Bachkonzeptes Flawil wurde seinerzeit der mittlere Abflusskoeffizient hinsichtlich Misch-

wasserkanalisationsableitung reduziert. 

Der Stollenabfluss aus dem natürlichen Retentionsraum Botsbergerriet sowie der Zufluss vom Bubentaler-

bach betragen 0.5 - 0.7 m3/s. 

Für den betrachteten Bachabschnitt werden für die Wassermengenbestimmung gesamthaft vier Berech-

nungsknoten definiert.  

Das Einzugsgebiet für den Knoten 2a, bei der Hohlgasse, ergibt 0,698 km2. Der Zwischenpunkt beim 

Baumschulweg weist eine Fläche von 0.599 km2 auf (Knoten 2b). Etwas unterhalb der Kreuzung Nieder-

bergstrasse/Wilerstrasse liegt der Knoten 3 mit einem Teileinzugsgebiet von 0,324 km2. Der Knoten 3 ist 

identisch mit dem Hydropunkt 1392 "Dorfbach Flawil".  

Die Flächen sind im Situationsplan 1:10'000 im Anhang ausgewiesen. 

2.1.2 Einfluss Mischwasserkanalisation 

Das Gewässer Dorfbach liegt zu beachtlichen Teilen innerhalb des Einzugsgebietes der Kanalisation. 

Das Einzugsgebiet des Dorfbaches ist praktisch deckungsgleich mit dem Einzugsgebiet der Kanalisation. 

Gesamthaft beträgt die Einzugsgebietsfläche des Dorfbaches beim Berechnungspunkt Dorfbach rund 1.12 

km2. 

Die Kanalisation entwässert in die zwei Einzugsgebiete der Regenbecken. Im Osten liegt das Regenbe-

cken Töbeli (KS B3 AVF) und im Westen liegt das Regenbecken Enzenbühl (KS A 01). 

Die Fläche der Kanalisation im Mischsystem beim Berechnungspunkt KS B3 AVF beträgt 0.582 km2. 

Die Fläche der Mischwasserkanalisation beim Berechnungspunkt KS A 01 beläuft sich auf 0.227 km2. Ent-

sprechend werden 0.809 km2 (72 %) des Gewässereinzugsgebietes gemäss GEP in die Mischwasserka-

nalisation eingeleitet. 

Aus der GEP-Berechnung mit einer Jährlichkeit von z = 5 Jahren sind folgende Rahmenbedingungen be-

kannt: 
 

Schachtstandort Fläche Einzugsgebiet Wassermenge Kanalisation 

KS B3 AVF 0.599 km2 9.779 m3 

KS A 01 0.227 km2 4.892 m3 

KS D1 AVF 0.005 km2 0.258 m3 

KS C6 A 0.066 km2 0.758 m3 

Die Überlagerung der Einzugsgebiete ist in der Planbeilage im Anhang dokumentiert. 
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2.2 Massgebende Ereignishäufigkeit 

Aufgrund der Lage des Dorfbaches im Siedlungsgebiet wird ein Schutzziel resp. ein Bemessungsabfluss 

mit der Häufigkeit z = 100 Jahre zugrunde gelegt. 

2.2.1 Dorfbach (Berechnungspunkt 1) 

2.2.1.1 Ermittlung Dimensionierungswassermenge nach "Müller" 

Als Basiswert wird analog Punkt 2.3 die Hochwassermenge für ein 100-jähriges Hochwasserereignis für 

den Dorfbach nach der empirischen Formel von "Müller" ermittelt. 

Der mittlere Abflussbeiwert für das Siedungsgebiet wird bei 0.50 angesetzt. 

  HQ100  = 43 * y * (E)
2/3

     [m3/s] 

  HQ100  = 43 * 0.500 * (1.122)
2/3

  = 23.21 m3/s 

Daraus ergeben sich folgende spezifischen Abflüsse: 

  q 100  = HQ100 / E      [m3/s * km2] 

  q 100  = 23.21 / 1.122    = 20.68 m3/s * km2 

2.2.1.2 Verifikation der Wassermenge (Beobachtungen) 

Aufgrund der spezifischen Abflüsse liegen die Werte nicht innerhalb eines plausiblen Rahmens im Ver-

gleich zu beobachteten Abflüssen (ASF 1974): 

§ Glatt, Schwellbrunn 1.0 km2: 15.70 m3/s x km² 

§ Goldbach, Flawil 4.8 km2: 6.50 m3/s x km² 

§ Glatt, Herisau 12.0 km2: 4.00 m3/s x km² 

Die Einzugsgebietsgrösse ist für die Ermittlung nach "Müller" eher klein, wodurch die Wassermengen ge-

mäss Pkt. 2.4.1.1 am oberen Grenzwert anzusiedeln sind. 

2.2.1.3 Ermittlung Vorschlag HAKESCH 

Mit Hilfe des Programms HAKESCH des BAFU wurde der Vorschlag basierend auf dem oberen und unte-

ren Grenzwert mit "Taubmann/Müller" ermittelt. 

Dabei wurde ein HAKESCH-Vorschlag für HQ100 von 12.03 m3/s abgeschätzt. 

Dies ergibt sich bei einem spezifischen Abfluss q 100 = 10.72 m3/s * km2. 

Mit dem Häufigkeitsfaktor hZ gemäss "Hörler" wurde folgende massgebende Wassermenge ermittelt. 

 

Ereignis Einzugsgebiet E Wassermenge Q spezifischer Abfluss q 

HQ 5 1.122 km2 5.66 m3/s 5.05 m3/s x km2 

HQ 30 1.122 km2 8.93 m3/s 7.95 m3/s x km2 

HQ 100 1.122 km2 12.03 m3/s 10.72 m3/s x km2 

HQ 300 1.122 km2 14.82 m3/s 13.21 m3/s x km2 
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Die Ermittlung der Wassermenge des extremen Hochwassers ergibt 

  EHQ  = 1.5 * HQ100   = 18.05 m3/s   (q EHQ = 16.08 m3/s * km2) 

2.2.1.4 Einbezug Gefahrenabklärungen / Naturgefahren 

Von Seiten der Naturgefahrenanalyse resp. der Gefahrenkartenerarbeitung Werte der Hydrologie (QHydrolo-

gie) vor. Diese Werte sollen zur Verifikation der ermittelten Werte für den Dorfbach herangezogen werden. 

  Hydropunkt 1327  (Dorfbach bei Magdenauerstrasse)  HQ100 = 8.90 m3/s 

  Hydropunkt 1392  (Dorfbach bei Niederbergstrasse)  HQ100 = 3.90 m3/s 

Der Hydropunkt 1392 entspricht dem unter Pkt. 2.4.3.1 zugrunde gelegten Berechnungspunkt 3. 

 

 

 
  

1392 

1327 
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2.2.2 Dorfbach (Berechnungspunkt 2a) 

2.2.2.1 Ermittlung Dimensionierungswassermenge nach "Müller" 

Als Basiswert wird analog Punkt 2.3 die Hochwassermenge für ein 100-jähriges Hochwasserereignis für 

den Dorfbach nach der empirischen Formel von "Müller" ermittelt. 

Der mittlere Abflussbeiwert für das gesamte Einzugsgebiet wird bei 0.50 angesetzt. 

  HQ100  = 43 * y * (E)
2/3

     [m3/s] 

  HQ100  = 43 * 0.500 * (0.698)
2/3

  = 16.91 m3/s 

Daraus ergeben sich folgende spezifischen Abflüsse: 

  q 100  = HQ100 / E      [m3/s * km2] 

  q 100  = 16.91 / 0.698    = 24.23 m3/s * km2 

2.2.2.2 Verifikation der Wassermenge (Beobachtungen) 

Aufgrund der spezifischen Abflüsse liegen die Werte nicht innerhalb eines plausiblen Rahmens im Ver-

gleich zu beobachteten Abflüssen (ASF 1974): 

§ Glatt, Schwellbrunn 1.0 km2: 15.70 m3/s x km² 

§ Goldbach, Flawil 4.8 km2: 6.50 m3/s x km² 

§ Glatt, Herisau 12.0 km2: 4.00 m3/s x km² 

Die Einzugsgebietsgrösse ist für die Ermittlung nach "Müller" eher klein, wodurch die Wassermengen am 

oberen Grenzwert anzusiedeln sind. 

2.2.2.3 Ermittlung Vorschlag HAKESCH 

Für die Abschätzung der Hochwassermenge HQ100 wurde das natürliche Einzugsgebiet mit 0.698 km2 

berücksichtigt. 

Mit Hilfe des Programms HAKESCH des BAFU wurde der Vorschlag basierend auf dem oberen und unte-

ren Grenzwert mit "Taubmann/Müller" ermittelt. 

Dabei wurde ein Vorschlag für HQ100 von 8.17 m3/s abgeschätzt. 

Dies ergibt sich bei einem spezifischen Abfluss q 100 = 11.70 m3/s * km2. 

Mit dem Häufigkeitsfaktor hZ gemäss "Hörler" wurde folgende massgebende Wassermenge ermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ermittlung der Wassermenge des extremen Hochwassers ergibt 

  EHQ  = 1.5 * HQ100   = 12.26 m3/s  (q EHQ = 17.56 m3/s * km2) 

Ereignis Einzugsgebiet E Wassermenge Q spezifischer Abfluss q 

HQ 5 0.698 km2 3.84 m3/s 5.50 m3/s x km2 

HQ 30 0.698 km2 6.06 m3/s 8.78 m3/s x km2 

HQ 100 0.698 km2 8.17 m3/s 11.71 m3/s x km2 

HQ 300 0.698 km2 10.07 m3/s 14.43 m3/s x km2 
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2.2.3 Dorfbach (Berechnungspunkt 2b) 

2.2.3.1 Ermittlung Dimensionierungswassermenge nach "Müller" 

Als Basiswert wird analog Punkt 2.5.1 die Hochwassermenge für ein 100-jähriges Hochwasserereignis für 

den Dorfbach nach der empirischen Formel von "Müller" ermittelt. 

Der mittlere Abflussbeiwert für das gesamte Einzugsgebiet wird bei 0.50 angesetzt. 

  HQ100  = 43 * y * (E)
2/3

     [m3/s] 

  HQ100  = 43 * 0.500 * (0.599)
2/3

  = 15.28 m3/s 

Daraus ergeben sich folgende spezifischen Abflüsse: 

  q 100  = HQ100 / E      [m3/s * km2] 

  q 100  = 15.28 / 0.599    = 25.51 m3/s * km2 

2.2.3.2 Verifikation der Wassermenge (Beobachtungen) 

Aufgrund der spezifischen Abflüsse liegen die Werte nicht innerhalb eines plausiblen Rahmens im Ver-

gleich zu beobachteten Abflüssen (ASF 1974): 

§ Glatt, Schwellbrunn 1.0 km2: 15.70 m3/s x km² 

§ Goldbach, Flawil 4.8 km2: 6.50 m3/s x km² 

§ Glatt, Herisau 12.0 km2: 4.00 m3/s x km² 

Die Einzugsgebietsgrösse ist für die Ermittlung nach "Müller" eher klein, wodurch die Wassermengen am 

oberen Grenzwert anzusiedeln sind. 

2.2.3.3 Ermittlung Vorschlag HAKESCH 

Für die Abschätzung der Hochwassermenge HQ100 wurde das natürliche Einzugsgebiet mit 0.599 km2 

berücksichtigt. 

Mit Hilfe des Programms HAKESCH des BAFU wurde der Vorschlag basierend auf dem oberen und unte-

ren Grenzwert mit "Taubmann/Müller" ermittelt. 

Dabei wurde ein Vorschlag für HQ100 von 7.43 m3/s abgeschätzt. 

Dies ergibt sich bei einem spezifischen Abfluss q 100 = 12.40 m3/s * km2. 

Mit dem Häufigkeitsfaktor hZ gemäss "Hörler" wurde folgende massgebende Wassermenge ermittelt. 

 

Ereignis Einzugsgebiet E Wassermenge Q spezifischer Abfluss q 

HQ 5 0.599 km2 3.50 m3/s 5.84 m3/s x km2 

HQ 30 0.599 km2 5.52 m3/s 9.21 m3/s x km2 

HQ 100 0.599 km2 7.43 m3/s 12.40 m3/s x km2 

HQ 300 0.599 km2 9.16 m3/s 15.29 m3/s x km2 

Die Ermittlung der Wassermenge des extremen Hochwassers ergibt 

  EHQ  = 1.5 * HQ100   = 11.15 m3/s  (q EHQ = 18.40 m3/s * km2) 
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2.2.4 Dorfbach (Berechnungspunkt 3) 

2.2.4.1 Ermittlung Dimensionierungswassermenge nach "Müller" 

Als Basiswert wird analog Punkt 2.5.1 die Hochwassermenge für ein 100-jähriges Hochwasserereignis für 

den Dorfbach nach der empirischen Formel von "Müller" ermittelt. 

Der mittlere Abflussbeiwert für das gesamte Einzugsgebiet wird bei 0.50 angesetzt. 

  HQ100  = 43 * y * (E)
2/3

     [m3/s] 

  HQ100  = 43 * 0.500 * (0.324)
2/3

  = 10.14 m3/s 

Daraus ergeben sich folgende spezifischen Abflüsse: 

  q 100  = HQ100 / E      [m3/s * km2] 

  q 100  = 10.14 / 0.324    = 31.30 m3/s * km2 

2.2.4.2 Verifikation der Wassermenge (Beobachtungen) 

Aufgrund der spezifischen Abflüsse liegen die Werte nicht innerhalb eines plausiblen Rahmens im Ver-

gleich zu beobachteten Abflüssen (ASF 1974): 

§ Glatt, Schwellbrunn 1.0 km2: 15.70 m3/s x km² 

§ Goldbach, Flawil 4.8 km2: 6.50 m3/s x km² 

§ Glatt, Herisau 12.0 km2: 4.00 m3/s x km² 

Die Einzugsgebietsgrösse ist für die Ermittlung nach "Müller" eher klein, wodurch die Wassermengen am 

oberen Grenzwert anzusiedeln sind. 

2.2.4.3 Ermittlung Vorschlag HAKESCH 

Für die Abschätzung der Hochwassermenge HQ100 wurde das natürliche Einzugsgebiet mit 0.324 km2 

berücksichtigt. 

Mit Hilfe des Programms HAKESCH des BAFU wurde der Vorschlag basierend auf dem oberen und unte-

ren Grenzwert mit "Taubmann/Müller" ermittelt. 

Dabei wurde ein Vorschlag für HQ100 von 4.28 m3/s abgeschätzt. 

Dies ergibt sich bei einem spezifischen Abfluss q 100 = 13.21 m3/s * km2. 

Mit dem Häufigkeitsfaktor hZ gemäss "Hörler" wurde folgende massgebende Wassermenge ermittelt. 

 

Ereignis Einzugsgebiet E Wassermenge Q spezifischer Abfluss q 

HQ 5 0.324 km2 2.01 m3/s 6.22 m3/s x km2 

HQ 30 0.324 km2 3.18 m3/s 9.81 m3/s x km2 

HQ 100 0.324 km2 4.28 m3/s 13.21 m3/s x km2 

HQ 300 0.324 km2 5.28 m3/s 16.28 m3/s x km2 

Die Ermittlung der Wassermenge des extremen Hochwassers ergibt 

  EHQ  = 1.5 * HQ100   = 6.42 m3/s  (q EHQ = 19.81 m3/s * km2) 
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2.2.5 Festsetzung Bemessungswassermenge DHQ100 Dorfbach 

Für die vorliegende Gewässerraumausscheidung wird der Berechnungsknoten 2b (Baumschulweg) defi-

niert und folgende Wassermenge zugrunde gelegt. 

  DHQ100 Dorfbach             =  7.43 m3/s 

Für die aktuellen Betrachtungen (Kapazitätsnachweise) wird ein DHQ100 von 7.40 m3/s für den Dorfbach-

abschnitt "Baumschulweg - Niederbergstrasse" gewählt. 

2.2.6 EXKURS  Dimensionierungswassermenge Projekt 1988 / 1989 

Für das Projekt der Verlegung des Dorfbaches wurde im Jahre 1989 eine Wassermenge von 0.2 m3/s als 

Grundlage verwendet. Diese Dimensionierungsmenge basierte auf den damaligen zwei gedrosselten Zu-

läufen vom Bubentalerbach (Rietstollen und Trockenwetterzulauf ab dem Mühleweiher). 

Mit Blick auf Kapitel 2.1.2 "Einfluss Mischwasserkanalisation" erfolgte vermutlich die Festsetzung der 

Menge von 0.2 m3/s. 
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3 Ist-Zustand Gewässerlauf 

3.1 Allgemein 

Der betrachtete Gewässerabschnitt erstreckt sich vom Eindolungsaustritt bei der Kreuzung "Niederberg- / 

Wilerstrasse" bis zum Niederbergweg. 

3.1.1 Abschnitt Niederbergstrasse - Niederbergweg 

Das Ende der Eindolung des Dorfbaches liegt wenige Meter unterhalb der Strassenkreuzung. Höhenmäs-

sig liegt die Rohrsohle des Normalbetonrohr NW 300 mm rund 0.60 m unter dem Trottoirniveau der Kan-

tonsstrasse. 

Die obere Hälfte des Bachabschnittes hat den Charakter eines Wiesenbaches, welcher gegen Süden an 

den Wald grenzt.  

Die untere Abschnitthälfte ist linksufrig durch eine Ufermauer begrenzt. 

3.1.2 Durchlass Niederbergweg / Zufahrt Tiefgarage 

Im Bereich des Niederbergwegs sowie der Tiefgaragenzufahrt der Parzelle 2941 ist der Bachlauf einge-

dolt. Der z-förmige Durchlass wurde im Jahre 1993 mit der Umsetzung der Bachverlegung Wiesental ge-

schaffen.  

Der Durchlass besteht aus einem Spezialbetonrohr NW 1000 mm mit 0.35 m Sohleneinbau. 

3.1.3 Abschnitt unterhalb Niederbergweg  

Zwischen den beiden Gemeindewegen 2. Klasse, dem Niederbergweg und Baumschulweg ist der Bach 

offen geführt. Mehrheitlich weist der Bachlauf einen trapezförmigen Querschnitt mit natürlichen Böschun-

gen auf. Punktuell sind Bruchsteinmauern am südlichen resp. rechten Bachsohlenrand angeordnet.  

3.1.4 Überprüfung Projekt 1989 

Die Überprüfung des ursprünglichen Projektes 1989 hat ergeben, dass nicht nach dem bewilligten Projekt 

gebaut wurde. Dies zeigt sich insbesondere im Abschnitt zwischen dem Niederbergweg und dem Baum-

schulweg.  
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3.2 Hydraulische Überprüfung 

Die verschiedenen typischen Abflussprofile sind nachgewiesen resp. der Platzbedarf ermittelt worden.  

3.2.1 Abschnitt Niederbergstrasse - Niederbergweg (oben) 

3.2.1.1 Geometrie Trapezquerschnitt 

In der oberen Abschnitthälfte (Profile A, B, C) wird ein Trapezquerschnitt mit Böschungen 1 : 3 und 2 : 3 

gewählt. 

 

Skizze 1: Gewählter Bachquerschnitt (Profil B) 

 

§ Breite  b    = 1.50 m 

§ Gefälle mind.  = 12 ‰ 

Die Kapazität wird nach Strickler berechnet, 

  Q = kst * A * R (2/3) * Je
(1/2) 

wobei R den hydraulischen Radius A/U darstellt. 

3.2.1.2 Stricklerbeiwert 

Entsprechend der Literatur werden folgende Beiwerte in die Überlegung einbezogen: 

  Kiessohle             k st = 25 m(1/3)/s 

  Ufer, freie Böschungen         k st = 25 m(1/3)/s 

  Betonwände (alter Beton)/Bruchsteinmauerwerk 

  verputzt, grobe Struktur         k st = 45 m(1/3)/s 

  Steinpflästerung grob/Grosspflastersteine    k st = 50 m(1/3)/s 

 

Für die Berechnung der freien Bachstrecke wird ein Beiwert von k st = 25 m (1/3)/s angewendet. 

3.2.1.3 Ergebnis 

Bei einem Rauigkeitsbeiwert gemäss Strickler von k = 25 m(1/3)/s wurden die Wasserspiegellagen beim 

DHQ100 (HQ100) untersucht. 

Die Abflusstiefen im oberen offenen Abschnitt bewegen sich bei einem Gefälle von 12 ‰ bei rund 1.02 m. 

Die Fliessgeschwindigkeit liegt im Bereich von hohen 1.926 m/s. Die Energielinie liegt rund 0.19 m über 

dem Wasserspiegel. 
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3.2.2 Abschnitt Niederbergstrasse - Niederbergweg (unten) 

3.2.2.1 Geometrie Querschnitt 

In der unteren Abschnitthälfte (Profile D, E) ist das Bachprofil linksufrig durch eine Mauer begrenzt. Die 

Mauer weist einen Anzug von 10 : 1 und die Böschung eine Neigung von 2 : 3 auf. 

 

Skizze 2: Gewählter Bachquerschnitt (Profil E) 

§ Breite  b    = 1.50 m 

§ Gefälle mind.  = 12 ‰ 

Die Kapazität wird nach Strickler berechnet, 

  Q = kst * A * R (2/3) * Je
(1/2) 

wobei R den hydraulischen Radius A/U darstellt. 

3.2.2.2 Stricklerbeiwert 

Entsprechend der Literatur werden folgende Beiwerte in die Überlegung einbezogen: 

  Kiessohle             k st = 25 m(1/3)/s 

  Ufer, freie Böschungen         k st = 25 m(1/3)/s 

  Betonwände (alter Beton) /Bruchsteinmauerwerk 

  verputzt, grobe Struktur         k st = 45 m(1/3)/s 

  Steinpflästerung grob/Grosspflastersteine    k st = 50 m(1/3)/s 

Für die Berechnung der freien Bachstrecke wird ein Beiwert von k st = 25 m (1/3)/s angewendet. 

3.2.2.3 Ergebnis 

Bei einem Rauigkeitsbeiwert gemäss Strickler von k = 25 m(1/3)/s wurden die Wasserspiegellagen beim 

DHQ100 (HQ100) untersucht. 

Die Abflusstiefen im oberen offenen Abschnitt bewegen sich bei einem Gefälle von 12 ‰ bei rund 1.37 m. 

Die Fliessgeschwindigkeit liegt im Bereich von hohen 2.087 m/s. Die Energielinie liegt rund 0.22 m über 

dem Wasserspiegel. 
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3.2.3 Durchlass Niederbergweg / Zufahrt Tiefgarage 

3.2.3.1 Aufnahme Durchlassgeometrie 

Der Durchlass wurde im Rahmen der Bestandesaufnahmen durch das Büro Gruner Wepf AG, Degersheim 

geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der Querschnitt und das Gefälle konstant sind. 

3.2.3.2 Definition der Berechnung 

Der reduzierte Rohrquerschnitt des Spezialbetonrohres weist eine Nutzhöhe von 0.65 m auf.  

Die Hochwassersicherheit wird für den maximalen Durchlassabschnitt mit dem minimalen Gefälle von  

8.0 ‰ geprüft: 

 

Skizze 3: Profil Durchlass 

§ Breite Sohle 0.95 m, Breite Rohr 1.00  

§ Höhe Licht 0.65 m, Höhe Sohleneinbau 0.35 m 

§ Gefälle mindestens 8 ‰ 

Die Kapazität wird nach Strickler berechnet, 

  Q = kst * A * R (2/3) * Je
(1/2) 

wobei R den hydraulischen Radius A/U darstellt. 

3.2.3.3 Stricklerbeiwert 

Entsprechend der Literatur werden folgende Beiwerte in die Überlegung einbezogen 

  Beton geschalt neu/geglätteter Beton     k st = 80 m(1/3)/s 

Betonwände geschalt (alter Beton) / 

 Spritzbeton geglättet          k st = 60 m(1/3)/s 

Betonwände (alter Beton), Bruchsteinmauerwerk 

 Steinmauerwerk behauen/Fels       k st = 30 m(1/3)/s 

Kiessohle/Steinpflästerung grob       k st = 25 m(1/3)/s 

Spezialbetonrohre (Centub)        k st = 70 m(1/3)/s 
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Für die Berechnung wurde im Durchlass ein Beiwert von k st = 41 m (1/3)/s gemittelt.  

Dieser tiefe Wert berücksichtigt allfällige Verschlechterungen der Abflussverhältnisse und/oder Unebenhei-

ten der Wandung und Sohle sowie Querschnittsänderungen. 

3.2.3.4 Ergebnis Abfluss 

Bei einem Rauigkeitsbeiwert gemäss Strickler von k = 41 m(1/3)/s wurden die Wasserspiegellagen unter-

sucht. Massgebend wird das minimale Gefälle von 8 ‰ im Bereich des Durchlasses. Für den heutigen 

Durchlass können folgende Kapazitäten im Fall von Normalabfluss ausgewiesen werden. 

Die folgende Grafik zeigt die Durchlasskapazität in Abhängigkeit der Wasserspiegelhöhe bei Normalab-

fluss. 

Bei einer Wassermenge DHQ (HQ100) von rund 7.40 m3/s liegt der Wasserspiegel über dem Durchlass. 

 

Teilfüllhöhe 

[m] 

Freibord 

[m] 

Kapazität 

[m3/s] 

Fliessgeschwindigkeit 

[m/s] 

0.35 0.65 0.000 0.000 

0.50 0.50 0.130 0.879 

0.75 0.25 0.512 1.325 

0.95 0.05 0.705 1.341 

1.00 0.00 0.657 1.217 

Im Maximum vermag der Querschnitt eine Menge von 0.705 m3/s zu bewältigen, jedoch lediglich mit ei-

nem Freibord von nur 0.05 m. 
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3.2.3.5 Beurteilung Einlaufbereich Ereignis DHQ 

Aufgrund der Analyse des Normalabflusses kann festgehalten werden, dass bereits bei einem HQ5 von 

3.50 m3/s das Zuschlagen des Durchlasses resp. der Einstau des Einlaufes erfolgt. Es stellt sich ein Ab-

fluss unter Druck ein.  

Eine Beurteilung der Verklausungswahrscheinlichkeit erübrigt sich. Diese liegt bei 100 %. 

3.2.3.6 Beurteilung Abfluss unter Druck 

Für die Berechnung des Abflusses unter Druck wurden folgende Rahmenbedingungen definiert: 

 

§ Maximale Einstauhöhe ist Überlaufkote Vorplatz Haus Assek. 312 mit 618.00 m.ü.M 

§ Freispiegelabfluss ab Durchlassaustritt 

§ Leitungslänge unter Druck ca. 25.99 m 

§ Eintrittsverlust α; Reibungsverlust ξ R; Austrittsverlust α 

 

Die erforderliche Höhendifferenz wird nach folgender Formel gemäss "Munz" eruiert. 

  Δ H = ξE * v2 / 2*g + ξR * v2 / 2*g + α * v2 / 2*g 

Die vorhandene Höhendifferenz von Δ H = 1.25 m ermöglicht einen maximalen Abfluss von 1.280 m3/s 

bei Druckabfluss. Fliesst mehr Wasser zu, kommt es zum Übertritt von Wasser auf dem Vorplatz resp. 

dem Weg. 

Diese Wassermenge entspricht zirka einem Ereignis mit Häufigkeit z = 0.5 Jahre, d.h. dieser Zustand 

kommt statistisch zweimal im Jahr vor. 

3.2.3.7 Schlussfolgerung Kapazität 

Der vorhandene Rohrdurchlass resp. die gesamte Eindolung im Bereich des Niederbergwegs vermag ma-

ximal Regenereignisse in der Stärke abzuleiten, wie sie in einem Jahr zweimal auftreten. Stärkere Ereig-

nisse führen zum Übertritt von Wasser auf die Strasse und letztlich zu einem unkontrollierten Abfluss. 

Die Kapazität der Eindolung erachten wir gemäss den einleitend definierten Wassermengen als absolut 

ungenügend. 

Zum Vergleich wird die Kanalisation in der Siedlungsentwässerung für Regenereignisse mit einer Häufig-

keit von mindestens z = 5 Jahre bemessen (in der Regel Dörfer z = 5 Jahre; Städte z = 10 Jahre). D.h. ein 

Regenereignis in der Häufigkeit, wie es alle 5 Jahre einmal auftritt. 
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3.2.4 Abschnitt Niederbergweg - Baumschulweg (offener Abschnitt) 

3.2.4.1 Geometrie Trapezquerschnitt 

Im offenen Abschnitt (Profile F, G,H), entlang des Wisentalweges, ist das Bachprofil mit natürlichen Bö-

schungen 2 : 3 beidseitig, entsprechend dem ursprünglichen Projekt abgebildet.  

 

Skizze 4: Gewählter Bachquerschnitt (Profil H) 

§ Breite  b    = 1.50 m 

§ Gefälle mind.  = 12 ‰ 

Die Kapazität wird nach Strickler berechnet, 

  Q = kst * A * R (2/3) * Je
(1/2) 

wobei R den hydraulischen Radius A/U darstellt. 

3.2.4.2 Stricklerbeiwert 

Entsprechend der Literatur werden folgende Beiwerte in die Überlegung einbezogen: 

  Kiessohle             k st = 25 m(1/3)/s 

  Ufer, freie Böschungen         k st = 25 m(1/3)/s 

  Betonwände (alter Beton)/Bruchsteinmauerwerk 

  verputzt, grobe Struktur         k st = 45 m(1/3)/s 

  Steinpflästerung grob/Grosspflastersteine    k st = 50 m(1/3)/s 

Für die Berechnung der freien Bachstrecke wird ein Beiwert von k st = 25 m (1/3)/s angewendet. 

3.2.4.3 Ergebnis 

Bei einem Rauigkeitsbeiwert gemäss Strickler von k = 25 m(1/3)/s wurden die Wasserspiegellagen beim 

DHQ100 (HQ100) untersucht. 

Die Abflusstiefen im oberen offenen Abschnitt bewegen sich bei einem Gefälle von 12 ‰ bei rund 1.14 m. 

Die Fliessgeschwindigkeit liegt im Bereich von hohen 2.060 m/s. Die Energielinie liegt rund 0.22 m über 

dem Wasserspiegel. 
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4 Festlegung Gewässerraum 

4.1 Minimaler Gewässerraum 

4.1.1 Anforderung GschV 

Die minimale Gewässerraumbreite richtet sich nach der Formel in Art. 41a GschV. Dabei werden für 

Fliessgewässer bestimmte Schutzgebiete und übrige Gebiete unterschieden. Der vorliegende Gewässer-

abschnitt kann dem übrigen Gebiet zugewiesen werden.  

Bei der anstehenden, gemessenen Sohlenbreiten kann die natürliche Sohlenbreite (nSB) von 1.50 Me-

tern hergeleitet werden.  

Gemäss Art. 41a Abs. 2 Bst. 2 GschV gilt bei einer Gewässersohle von weniger als 2 Meter natürliche 

Breite ein minimaler Gewässerraum von 11 Metern. 

4.1.2 Wasserbauliche Anforderungen 

Neben den Anforderungen der GschV ist den wasserbaulichen Anforderungen, welche den Hochwasser-

schutz (ausreichendes Abflussprofil) umfasst, ist ebenfalls der Sicherstellung des technischen Zugangs für 

den baulichen und betrieblichen Unterhalt sowie der Interventionsmassnahmen während eines Hochwas-

serereignisses gerecht zu werden.  

4.2 Unterschreitung Gewässerraumbreite 

Bei baulichen Gegebenheiten in dicht überbautem Gebiet kann bei gewährleistetem Hochwasserschutz 

die Breite des Gewässerraums unterschritten werden.  

Im Bachabschnitt "Niederbergstrasse - Niederbergweg" wird die minimale Gewässerraumbreite überall 

respektiert. 

4.3 Einleitung / Vorgehen 

Über die Querprofile wird die erforderliche Breite des Gewässers bestimmt. 

Basierend auf den hydraulischen nachgewiesenen Profilen gemäss Punkt 3 ist in den typischen Querprofi-

len A bis F* der erforderliche Querschnitt eingetragen und die Schnittpunkte der theoretischen resp. künfti-

gen Böschungskanten konstruiert worden.  

Die theoretischen Böschungspunkte begrenzen in etwa den minimalen Raum, welcher die ökologischen 

Anforderungen, gemäss Art. 4a Abs. 2 GschV erfüllt. Der Gewässerraum umfasst zusätzlich die Sicherung 

des technischen Zugangs und die Freihaltung der Böschung sowie der Bestockung. Die künftige Bö-

schungskante ist im Arbeits- und Baulinienplan eingetragen. 

4.3.1 Analyse Querprofile 

4.3.1.1 Überprüfung Profile in bewilligten Projektplänen 1987 / 1993 

Anhand der Projektpläne wurden die vorhandenen Querprofile überprüft.  

Dabei wurde festgestellt, dass die Pläne mit der Ist- Situation nicht überall korrekt sind. Die ursprünglichen 

Projektprofile sind mit "schwarzer Farbe" im Plan dargestellt. 
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4.3.1.2 Feldaufnahmen 2019 

Vor Ort wurden verschiedene Geländeaufnahmen erstellt und Querprofile überprüft. 

In den vier typische ursprünglichen Querprofilen (E, F, G, H) wurde der heutige Profilverlauf eingetragen 

(grüne Farbe). 

4.3.1.3 Erforderlicher Abfluss 

Das erforderliche Profil (rote Farbe) für die Ableitung der Hochwassermenge HQ100 ist anhand der heuti-

gen Sohlenlage eingebettet worden.  

Mit diesem Arbeitsschritt können die theoretischen Böschungsoberkanten ausgewiesen werden. 

4.3.2 Technischer Zugang / Freihaltung Böschung 

4.3.2.1 Erforderliche Breite 

In Abhängigkeit der maximalen Böschungsneigung sind die Breiten des technischen Zugangs definiert. Im 

vorliegenden Bericht sind die maximalen Neigungen der Böschung in der Regel mit 2 : 3 nachgewiesen. 

Dadurch ergibt sich einen technischen Zugang von vier Metern. Als minimaler Abstand gegenüber der the-

oretischen Böschungsoberkante gilt es 2.0 Meter einzuhalten. 

4.3.2.2 Anordnung technischer Zugang 

Im vorliegenden Fall ist die Voraussetzung gegeben, dass der technische Zugang nur einseitig angeordnet 

werden muss. 

Südlich des Gewässers besteht die Not- und Unterhaltszufahrt des Mehrfamilienhauses Assek. 3973. Es 

bietet sich an, dieser Korridor ebenfalls für den Gewässerunterhalt, als technischen Zugang zu nutzen.  

In der Gewässerraumausscheidung erfolgt deshalb die Anordnung des 4 Meter breiten Zugangsstreifen 

einheitlich rechtsufrig. 

4.4 Offene Strecke "Niederbergstrasse - Niederbergweg" 

4.4.1 IST - Zustand 

Die Eindolung mit Nennweite 300 mm tritt rund 25 Meter unter der eigentlichen Strassenkreuzung aus. Die 

obere Hälfte der rund 120 Meter langen offenen Bachstrecke ist als natürlichen Wiesenbach mit leichten 

Böschungen erkennbar. Der Bachabschnitt ist durch eine hohe Sohlenlage bezüglich der Kantonsstrasse 

geprägt. Die untere Hälfte des Gewässerabschnittes ist mit einer linksufrigen Ufermauer (nördlich) be-

grenzt. 
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4.4.2 Regel für Festlegung 

Oberer Abschnitt (Profil A - Profil C) 

Im oberen Abschnitt ist ein trapezförmiger Querschnitt mit Böschungen von 1 : 3 und 2 : 3 definiert wor-

den. Für ein Hochwasserereignis HQ100 ist linksufrig eine Böschungshöhe resp. eine Dammkonstruktion 

von 1.52 m ab Sohle erforderlich. Die Böschungsoberkante liegt somit rund 1 Meter über dem Trottoirni-

veau.  

Der Abschluss des künstlichen Dammes, gegenüber dem Trottoir, ist in einer einfachen Bruchsteindiffe-

renzmauer vorgesehen. Es bietet sich an, den technischen Zugang ab der Niederbergstrasse, rechtsufrig 

anzuordnen. Die erforderliche Breite beträgt 4.0 Meter. 

Linksufrig verläuft die konstruierte Linie in die klassierte Kantonsstrasse hinein. 

Die Baulinie wird bis zur Parzellengrenze zur Strasse gezogen. Die Parzelle der Kantonsstrasse wird mit 

der Baulinie respektiert. Partiell reduziert sich linksufrig der minimale Abstand der theoretischen Bö-

schungsoberkante vom Sollmass 2.0 m auf 0.0 m.  

Rechtsufrig wird die Baulinie parallel zur Bachachse geführt, bis zum Schnittpunkt der klassierten Stras-

senfläche.  

Im Bereich des Eindolungsaustritts wird die Baulinie in der Regel halbkreisförmig ausgebildet. Hinsichtlich 

der Restlänge des Gewässers, zwischen Eindolungsaustritt und Strassenrand wird die gesamte Fläche 

zwischen den klassierten Strassen als Gewässerraum ausgeschieden. 

Unterer Abschnitt (Profil D - Profil E) 

Die Geometrie des heutigen Bachprofiles wird belassen. Linksufrig ist die Mauerkonstruktion mit einem 

Auszug von 10 : 1 und rechtsufrig eine Böschung von 2 : 3 ausgewiesen.  

Zur Sicherstellung des erforderlichen Freibords ist eine Mauerhöhe von rund 1.87 m erforderlich. Die Mau-

erkrone liegt somit 1.25 m über dem Vorplatz. 

Der technische Zugang rechtsufrig des Gerinnes lässt sich mit der Gebäudezufahrt Assek. 3973 weitge-

hend kombinieren.  

Linksufrig wird der minimale Abstand von der theoretischen Böschungsoberkante, ab AK/OK Mauer, mit 

2.0 Meter definiert. 

Die Gebäudeecke Assek. 312 ragt rund 0.19 m in den Gewässerraum. Beim Nebenbau Assek. 311 wird 

die Baulinie durch das Gebäude gezogen.  

Der Übergang resp. der Sprung der Baulinie der zwei definierten Abschnitte wird an der westlichen Fas-

sade vom Gebäude Assek. 311 vollzogen. 

4.5 Eindolung 

4.5.1 IST - Zustand 

Die Eindolung mit Spezialbetonrohr NW 1000 überquert den öffentlichen Weg und die private Tiefgaragen-

zufahrt. 
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4.5.2 Regel für Festlegung 

Der Gewässerraum wird analog dem Unterlauf mit einer Breite von 11.67 m weitergeführt.  

4.6 Offene Strecke "Niederbergweg / Tiefgaragenzufahrt Parzelle 2941 - Baumschulweg" 

4.6.1 IST - Zustand 

Anschliessend an die Eindolung folgt ein trapezförmiger Querschnitt mit Böschungsneigung, beidseitig, 

von 2 : 3.  

Der rund 90 Meter lange offene Bachabschnitt wurde mit der südlichen Überbauung um 5 - 15 Meter "aus 

der Parzelle 158" verlegt. Der Abschnitt wird durch zwei klassierte Gemeindewege (2. Klasse) begrenzt. 

Die Gewässeraufweitung resp. der Weiher und der Bachlauf wurde mit natürlichen Böschungen erstellt. 

Partiell sind Bruchsteinmauern infolge der Umgebungsgestaltung der südlichen Wohnbauten ausgeführt 

worden. 

Mit der Überbauung sind letztlich zwei Höhenniveau geschafft worden. Der Wisentalweg steigt von Ost 

nach West rund 3.30 Meter an und überquert die Tiefgaragenzufahrt. Die Tiefgaragenzufahrt liegt auf dem 

tieferen Niveau, im Bereich des ursprünglichen Geländes. 

4.6.2 Regel für Festlegung 

Unteres Geländeniveau (Profil F* / F - ca. Profil G) 

Beim unteren Niveau ist der im Jahre 1989 bewilligte trapezförmige Querschnitt mit Böschungen 2 : 3, 

beidseitig, als Basis für die Festlegung definiert worden.  

Dabei wurde das heutige Sohlenniveau übernommen. Die Sohlenbreite ist aufgrund der hydraulischen 

Nachweise auf 1.50 m angepasst worden. Für ein Hochwasserereignis ist linksufrig eine Böschungshöhe 

von minimal 1.76 m erforderlich.  

Hinsichtlich der Tiefgaragenzufahrt und des Eindolungsabschnitt wird der technische Zugang mit 4 m 

Breite auf dem tieferen Niveau linksufrig angeordnet.  

Unmittelbar beim Auslauf der Eindolung, bei Profil F*, springt der Gewässerraum auf ein Mass von  

11.67 m zurück. Die Böschungslänge reduziert sich aufgrund des Höhenunterschiedes. 

Die Lage des Versatzes liegt rund 1.20 m unterstromseitig von Profil F*. Die Lage ist auf die Mauerecke 

der Traforstation Assek. 3439 (rechtsufrig) abgestimmt und liegt in den zwei Erschliessungshöhenniveaus 

begründet. 
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5 Empfohlene Massnahmen / Weiteres Vorgehen 

5.1 Einreichung Gemeinde Flawil  

Für die Ausscheidung von Gewässerräumen ist die Politische Gemeinde Flawil zuständig. Wir empfehlen 

die vorliegende Festlegung des Gewässerraums der Gemeinde Flawil einzureichen und den Verfahrens-

start zu erwirken. 

Gruner Wepf AG, St. Gallen 

Taastrasse 1, 9113 Degersheim 

 

 

 

Adrian Baumgartner 

dipl. Bauingenieur HTL/STV 
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